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1 Einleitung 

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 15.09.2020 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss 

zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes „Haaracker / Himberg“ für den 1. Bauabschnitt so-

wie zur Änderung des Flächennutzungsplanes für den gesamten Bereich der perspektivischen Gebiets-

entwicklung gefasst. Der Geltungsbereich ist der nachfolgenden Übersichtskarte (Abb. 1) zu entneh-

men. Der Bericht bezieht sich auf den Vorentwurf mit Stand vom 29.07.2021. 

Die vorliegende Konfliktanalyse beschreibt zum einen die vorhandene Fauna und bewertet, ob durch 

das Vorhaben artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Arten betroffen werden können. Hierbei ist 

sicherzustellen, dass durch zukünftige Maßnahmen keine Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

eintreten.  

 
Abb. 1: Abgrenzung des Geltungsbereichs der Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Haaracker / Im 

Himberg“; Gemeinde Fernwald, Ortsteil Annerod (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 12/2020). 

Der Bericht liefert Aussagen zur angetroffenen Fauna, deren artenschutzrechtlichem Status und hebt 

wichtige Strukturelemente im Planungsraum hervor. Im Zuge des Bebauungsplanes „Haaracker / Im 

Himberg“ 1. Bauabschnitt wurde eine systematische Erfassung und Bewertung der Fauna durchge-

führt. Quantifizierende Aussagen zu notwendigen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen der in 
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diesem Zuge betroffenen Arten sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu entnehmen (Vgl. PLAN 

Ö 2022).  

Situation 

Das Plangebiet liegt nordöstlich des Ortsteils Annerod, angrenzend an die Großen-Busecker-Straße. Im 

Umfeld befindet sich Siedlungsfläche, Industriegebiet sowie landwirtschaftlich genutzte Fläche mit 

umgebenden Gehölzstrukturen. 

Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung ist insgesamt 7,3 ha groß und um-

fasst in der Gemarkung Annerod Flächen in der Flur 2 und Flur 6. Das Plangebiet umfasst großflächige, 

intensiv genutzte Ackerflächen sowie eine artenarme, ruderale Frischwiese, eine Wiesenbrache im 

westlichen Teil sowie eine Feldgehölzinsel und eine mäßig intensiv genutzte Frischwiese im südlichen 

Teil des Plangebietes. Innerhalb des Plangebietes verlaufen verschiedene bewachsene und unbefes-

tigte Feldwege. Der Geltungsbereich der Änderung des Flächennutzungsplanes wird nördlich durch 

gewerbliche Nutzungen, westlich durch den Verlauf der Großen-Busecker-Straße mit neu errichtetem 

Kreisverkehrsplatz sowie einem Fahrradweg, östlich durch Waldflächen und südlich durch landwirt-

schaftlich genutzte Flächen begrenzt. Naturräumlich liegt das Plangebiet nach Klausing (1988) in der 

Teileinheit 349.2 „Gießener Landrücken“ (Haupteinheit 349 „Vorderer Vogelsberg“). 

Aus der Lage, der Verkehrssituation und der derzeitigen Nutzung der Umgebung resultiert ein mode-

rates bis hohes Störungsniveau (Lärm- und Lichtemissionen, Bewegungen, Verkehr). Im gesamten Gel-

tungsbereich sind Gewöhnungseffekte anzunehmen. 

Planungen 

Das Planziel der Flächennutzungsplan-Änderung ist die Darstellung von „Gewerblichen Bauflä-

chen“ und „Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ so-

wie die symbolhafte Darstellung einer Fläche für das geplante Blockheizkraftwerk zulasten der bishe-

rigen Darstellung von Flächen für die Landwirtschaft. Mit der Flächennutzungsplan-Änderung sollen 

demnach auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die städtebauliche Entwicklung von gewerblich nutzbaren Baugrundstücken im Zuge der Aufstellung 

des Bebauungsplanes „Haaracker / Im Himberg“ – 1. Bauabschnitt sowie darüber hinaus zugleich be-

reits für den gesamten Bereich der perspektivischen Gebietsentwicklung im Bereich südlich des beste-

henden Gewerbegebietes „In der Brennhaar III“ geschaffen werden. 

Insgesamt sind durch die Festsetzungen Auswirkungen auf die Tierwelt denkbar. Als Resultat der Vor-

auswahl weist das Plangebiet unter Berücksichtigung der räumlichen Lage und der Habitatausstattung 

Qualitäten als Lebensraum für Vögel, Fledermäuse, Haselmäuse, Reptilien und Maculinea-Arten auf. 

Infolgedessen ergibt sich das Erfordernis der Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange gemäß 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).  
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1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutzrichtlinie (V-RL) gehören zu den zent-

ralen Beiträgen der Europäischen Union zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Europa. Das Gesamtziel 

besteht darin, die FFH-Arten sowie alle europäischen Vogelarten in einem günstigen Erhaltungszu-

stand zu bewahren, beziehungsweise die Bestände der Arten langfristig zu sichern. Um dieses Ziel zu 

erreichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei Schutzinstrumente eingeführt: das 

Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen Bestimmungen zum Artenschutz. Der Arten-

schutz stellt damit neben den flächenbezogenen Schutzinstrumenten des Schutzgebietssystems NA-

TURA 2000 ein eigenständiges zweites Instrument für den Erhalt der Arten dar. Die artenschutzrecht-

lichen Vorschriften betreffen sowohl den physischen Schutz von Tieren und Pflanzen als auch den 

Schutz ihrer Lebensstätten. Sie gelten gemäß Art. 12 FFH-RL für alle FFH-Arten des Anhangs IV, bezie-

hungsweise gemäß Art. 5 V-RL für alle europäischen Vogelarten. Anders als das Schutzgebietssystem 

NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutzregelungen flächendeckend überall dort, wo die betref-

fende Art vorkommt. 

Entsprechend der Definition in § 7 BNatSchG sind bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung die folgen-

den Kategorien zu berücksichtigen: 

• besonders geschützte Arten 

• streng geschützte Arten inklusive der FFH-Anhang-IV-Arten 

• europäische Vogelarten 

Aus Sicht der Planungspraxis lässt sich ein derart umfangreiches Artenspektrum bei einem Planungs-

verfahren jedoch nicht sinnvoll bewältigen. Im Zuge der Änderung des BNatSchGs wurden die nur na-

tional besonders geschützten Arten (ohne europäische Vogelarten) von den artenschutzrechtlichen 

Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben teilweise freigestellt (§ 44 BNatSchG). Die Belange 

dieser national geschützten Arten werden prinzipiell im Rahmen der Eingriffsregelung berücksichtigt. 

Für Europäische Vogelarten (gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie, Art. 1) gilt dies jedoch nicht. Alle Vogel-

arten werden dementsprechend in die artenschutzrechtliche Prüfung eingeschlossen. 

Zur Vereinfachung der Bewertung dieser Vogelarten wurde für Hessen eine zentrale Einstufung einge-

führt, die deren Erhaltungszustände anhand eines Ampelschemas (Vogelampel) der Staatlichen Vogel-

schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland mindestens als „ungünstig bis unzureichend“ 

(gelb) oder schlechter (rot) einstuft. Vögel mit einem günstigem Erhaltungszustand (grün) werden ent-

sprechend der Vorgabe im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen in tabellarischer 

Form bearbeitet. 
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Abb. 2: Abgrenzung der im Artenschutz nach §§ 44, 45 BNatSchG zu behandelnden Arten der FFH-RL und der 

Vogelschutz-RL (Gruppen 3 und 4) sowie der „Verantwortungsarten“ (Gruppe 7) zu den weiteren nach § 7 

BNatSchG besonders und streng geschützten Arten (Gruppen 1, 2 ,5 und 6). „Verantwortungsarten“ erst ab In-

krafttreten einer RechtsVO nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG besonders zu prüfen. Abgeändert nach BMVBS 

(2008). Quelle: HMUKLV (2015) S. 10., verändert. 

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

§ 44 BNatSchG ist die zentrale Vorschrift des Artenschutzes, die für die besonders und die streng ge-

schützten Arten unterschiedliche Verbote von Beeinträchtigungen beinhaltet.  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören; eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelar-

ten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-

führt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchti-

gung durch den Eingriff oder das Vorhaben auch unter Berücksichtigung von 
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Vermeidungsmaßnahmen das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten 

nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung unvermeidbar ist, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung 

oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder 

ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere 

vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zer-

störung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen un-

vermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird. 

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zuge-

lassen werden. Gründe hierfür sind: 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirt-

schaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende 

Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Ver-

teidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf 

die Umwelt oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich sol-

cher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert. Sofern in Bezug auf eine oder 

mehrere Arten erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG erforderlich. Die Betroffenheit von Arten im Sinne des § 44 wird anhand der artenschutz-

rechtlichen Prüfung dokumentiert. 
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2 Artenschutzrechtliche Prüfung des Vorhabens 

2.1.2 Vorauswahlen der potentiell betroffenen artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden Arten-

gruppen 

Die artenschutzrechtlichen Betrachtungen umfassen die artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden 

Artengruppen, die aufgrund der vorherrschenden Habitatbedingungen und der Art der Eingriffswir-

kung als sinnvoll erachtet wurden.  

Fledermäuse 

In Hessen kommen 19 Fledermausarten vor, die alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Im ursprünglichen Untersuchungsbereich kommen Strukturen vor, die als Quartier geeignet wären. 

Hierzu sind beispielsweise Bäume zu rechnen, die Spalten- oder Höhlenquartiere aufweisen könnten. 

Fledermäuse reagieren durch die nachtaktive Lebensweise zwar meist unempfindlich gegenüber Stö-

rungen, jedoch reagieren sie oft sensibel auf den Verlust von wichtigen Jagdrevieren.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Die Fledermäuse stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Sonstige Säugetiere 

In Hessen kommen (außer den Fledermäusen) sechs Säugetierarten vor, die im Anhang IV der FFH-

Richtlinie genannt werden. Regelmäßige Vorkommen weisen Biber, Feldhamster, Wildkatze, Hasel-

maus auf, zeitweise werden zudem Luchs und Wolf angetroffen.  

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen der Haselmaus möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Die Haselmaus stellt eine potentiell betroffene Art dar. 

Vögel 

Im Gebiet kommen geeignete Strukturen vor, die als Brut- und Nahrungsraum geeignet sind. Vögel 

können durch die Flächeninanspruchnahme in ihren Ruhe- und Fortpflanzungsstätten betroffen wer-

den. Hierdurch sind Verluste von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und eine Tötung von Individuen 

möglich. Daneben ist das Auftreten von störungsempfindlichen Arten möglich. Beeinträchtigungen 

sind daher nicht auszuschließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist möglich. 
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Die Vögel stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Reptilien 

In Hessen kommen sechs Reptilienarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. Re-

gelmäßige Vorkommen weisen Schlingnatter, Sumpfschildkröte, Zauneidechse, Smaragdeidechse, 

Mauereidechse und Äskulapnatter auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Die Reptilien stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Amphibien 

In Hessen kommen zehn Amphibienarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Regelmäßige Vorkommen weisen Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Wechselkröte, 

Laubfrosch, Knoblauchkröte, Moorfrosch, Springfrosch, Kleiner Wasserfrosch und Kammmolch auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten auszu-

schließen.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Amphibien stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Käfer 

In Hessen kommen drei Käferarten vor, die im Anhang II bzw. IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Regelmäßige Vorkommen weisen Heldbock, Hirschkäfer und Eremit auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten auszu-

schließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Käfer stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Libellen 

In Hessen kommen fünf Libellenarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. Regel-

mäßige Vorkommen weisen Grüne Flussjungfer/Keiljungfer, Asiatische Keiljungfer, Zierliche 
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Moosjungfer, Große Moosjungfer und Östliche Moosjungfer auf.  

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten auszu-

schließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Libellen stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Schmetterlinge 

In Hessen kommen sieben Schmetterlingsarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt wer-

den. Regelmäßige Vorkommen weisen Skabiosen-Scheckenfalter, Haarstrang-Wurzeleule, Blauschil-

lernder Feuerfalter, Quendel-Ameisenbläuling, Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, 

Schwarzer Apollo, Nachtkerzenschwärmer auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen von Arten der Gattung 

Maculinea (Ameisenbläulinge) möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Maculinea-Arten stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Sonstige artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Artengruppen 

In Hessen kommen weitere artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Artengruppen vor (z.B. Weich-

tiere, Fische, Krebse, Heuschrecken usw.). 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Artengruppen 

auszuschließen.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Sonstige artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Artengruppen werden nicht betroffen. 

2.1.3 Vögel 

Da alle wildlebenden Vogelarten besonders geschützt, einige auch streng geschützt sind und gemäß 

§ 44 Abs. 5 BNatSchG nachgewiesen werden muss, dass die ökologische Funktion der von Bauvorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird 
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sowie kein Tötungs- oder Verletzungsverbot eintreten darf, muss die Avifauna besonders berücksich-

tigt werden. 

2.1.3.1 Methode 

Die Aufnahme der Vogelarten erfolgte akustisch und visuell als flächendeckende Revierkartierung nach 

SÜDBECK et al. (2005). Zur Erfassung der Reviervögel und der Nahrungsgäste wurden im Zeitraum von 

März bis Juni 2020 sechs Begehungen durchgeführt, bei denen die Revierpaare der vorkommenden 

Arten anhand singender Männchen erfasst wurden (Tab. 2). Als Reviere zählten nur die Teile, in denen 

ein Paar mehrmals festgestellt wurde. Außerdem konnten einige direkte Brutnachweise durch füt-

ternde Altvögel, Warnverhalten bzw. eben flügge gewordene Jungvögel festgestellt werden.  

Es wurden gezielte Untersuchungen zum Vorkommen von Rebhuhn und Wachtel mittels 

Klangattrappe in der Zeit von Sonnenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenuntergang bzw. eine 

Stunde vor Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang durchgeführt. 

Tab. 2: Begehungen zur Erfassung der Avifauna. 

 

2.1.3.2 Ergebnisse 

a) Reviervögel 

Im Rahmen der Untersuchungen konnten im Planungsraum sowie im Umfeld 19 Arten mit 47 Revieren 

als Reviervögel identifiziert werden (Tab. 3, Abb. 3). 

Mit Grünspecht (Picus viridis) und Turmfalke (Falco tinnunculus) konnten streng geschützte Arten 

(BArtSchV) festgestellt werden. Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie wurden nicht festge-

stellt. 

Der Erhaltungszustand von Feldlerche (Alauda arvensis), Girlitz (Serinus serinus), Goldammer (Em-

beriza citrinella), Haussperling (Passer domesticus) und Klappergrasmücke (Sylvia curruca) wird aktu-

ell in Hessen als ungünstig bis unzureichend (Vogelampel: gelb) bewertet. Arten mit ungünstigem bis 

schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: rot) wurden nicht festgestellt.  

Bei den weiteren festgestellten Arten handelt es sich um weit verbreitete Vogelarten mit nur geringem 

Gefährdungspotential, die bis auf den Star (Sturnus vulgaris) weder in der Roten Liste Deutschlands 

noch der des Landes Hessen geführt werden.  

Abbildung 3 stellt die am Standort vorgefundenen Vogelarten kartographisch dar. Entsprechend der 

Methodik geben die Punkte das Zentrum des angenommenen Reviers an. Dies entspricht nicht immer 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 28.03.2020 Reviervögel, Nahrungsgäste (tags)

2. Begehung 30.03.2020 Reviervögel, Nahrungsgäste (abends); Rebhuhnkartierung

3. Begehung 16.04.2020 Reviervögel, Nahrungsgäste (tags)

4. Begehung 08.05.2020 Reviervögel, Nahrungsgäste (tags)

5. Begehung 09.06.2020 Reviervögel, Nahrungsgäste (tags)

6. Begehung 09.06.2020 Reviervögel, Nahrungsgäste (morgens); Wachtelkartierung
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dem Standort der Ruhe- und Fortpflanzungsstätte. 

Tab. 3: Reviervögel der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Gefährdungssitua-

tion (Rote Liste, Vogelampel). Angaben nach RYSLAVY et al. (2020), VSW (2014) und VSW & HGON (2016). 

 

 

Schutz   Rote Liste   
Trivialname Art Kürzel Reviere EU D D Hessen

Amsel Turdus merula A 4 - - § * * +

Blaumeise Parus caeruleus Bm 6 - - § * * +

Buchfink Fringilla coelebs B 2 - - § * * +

Dorngrasmücke Sylvia communis Dg 3 ! - § * * +

Feldlerche Alauda arvensis Fl 2 ! - § 3 V o

Gartengrasmücke Sylvia borin Gg 1 ! - § * * +

Girlitz Serinus serinus Gi 1 ! - § * * o

Goldammer Emberiza citrinella G 1 - - § * V o

Grünfink Carduelis chloris Gf 2 - - § * * +

Grünspecht Picus viridis Gü 1 !! & ! - §§ * * +

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr 1 - - § * * +

Haussperling Passer domesticus H 7 - - § * V o

Klappergrasmücke Sylvia curruca Kg 1 - - § * V o

Kohlmeise Parus major K 5 - - § * * +

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg 3 - - § * * +

Rotkehlchen Erithacus rubecula R 3 - - § * * +

Star Sturnus vulgaris S 1 - - § 3 * +

Turmfalke Falco tinnunculus Tf 1 - - §§ * * +

Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi 2 - - § * * +

! = hohe Verantwortung (Hessen bzw. D)   !! = sehr hohe Verantwortung   !!! = extrem hohe Verantwortung

I = Art des Anhangs I der EU-VSRL    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

besondere 

Verant-

wortung

Erhaltungs-

zustand 

Hessen
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Abb. 3: Reviervogelarten im Geltungsbereich (schwarz) 2020 (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, 

Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 12/2020). 
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b) Nahrungsgäste 

Neben den Reviervögeln wurden weitere Vogelarten nachgewiesen, die den Planungsraum und an-

grenzende Bereiche als Nahrungsgäste besuchen (Tab. 4, Abb. 4).  

Mit Habicht (Accipiter gentilis) und Mäusebussard (Buteo buteo) konnten streng geschützte Arten 

(BArtSchV) festgestellt werden. Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie konnten nicht fest-

gestellt werden.  

Der Erhaltungszustand von Habicht (Accipiter gentilis) und Mehlschwalbe (Delichon urbicum) wird ak-

tuell in Hessen als ungünstig bis unzureichend (Vogelampel: gelb), der des Bluthänflings (Carduelis can-

nabina) sogar als ungünstig bis schlecht (Vogelampel: rot) bewertet.  

Bei den weiteren festgestellten Arten handelt es sich um weit verbreitete Vogelarten mit nur geringem 

Gefährdungspotential, die zudem weder in der Roten Liste Deutschlands noch der des Landes Hessen 

geführt werden.  

Tab. 4: Nahrungsgäste der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Gefährdungssi-

tuation (Rote Liste, Vogelampel). Angaben nach HÜPPOP et al. (2013), RYSLAVY et al. (2020), VSW (2014) und VSW 

& HGON (2016). 

 

Schutz   Rote Liste   

Trivialname Art Kürzel EU D D Hessen

Bluthänfling Carduelis cannabina Hä !! - § 3 3 V -

Buntspecht Dendrocopos major Bs - - § * * * +

Elster Pica pica E - - § * * - +

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla Gb ! - § * * * +

Habicht Accipiter gentilis Ha - - §§ * 3 * o

Kleiber Sitta europaea Kl - - § * * * +

Mäusebussard Buteo buteo Mb ! - §§ * * * +

Mehlschwalbe Delichon urbicum M - - § 3 3 * o

Misteldrossel Turdus viscivorus Md ! - § * * * +

Nilgans Alopochen aegyptiaca Nig - - § - - - n.b.

Rabenkrähe Corvus corone Rk ! - § * * * +

Ringeltaube Columba palumbus Rt - - § * * * +

Singdrossel Turdus philomelos Sd - - § * * * +

! = hohe Verantwortung (Hessen bzw. D)   !! = sehr hohe Verantwortung   !!! = extrem hohe Verantwortung

I = Art des Anhangs I der EU-VSRL    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

besondere 

Verant-

wortung Zugvögel

Erhaltungs-

zustand 

Hessen
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Abb. 4: Nahrungsgäste im Geltungsbereich (schwarz) 2020 (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Kli-

maschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 12/2020). 
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2.1.3.3 Faunistische Bewertung 

Hinsichtlich der Reviervogelarten ist der Planungsraum als eingekesseltes Offenland mit angrenzender 

Straße und Bebauung mit der zu erwartenden Avifauna anzusehen. Wertgebend sind das Vorkommen 

von Feldlerche, Girlitz, Goldammer, Grünspecht, Haussperling, Klappergrasmücke und Turmfalke. Die 

angetroffenen Nahrungsgäste entsprechen dem zu erwartenden Spektrum, wobei mit Habicht und 

Mäusebussard streng geschützte Vogelarten den Planungsraum und dessen Umfeld als Jagd- und Nah-

rungsraum nutzen. 

Feldlerche 

Ein Revier der Feldlerche befindet sich innerhalb des aktuellen Geltungsbereichs. Ein weiteres Revier 

befindet sich im Umfeld und wird nicht betroffen. Ein Revier wird durch die aktuellen Planungen be-

troffen. Dementsprechend sind artenschutzrechtliche Konflikte möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für die Feldlerche bei Einhaltung von Vermeidungs- und vorlaufenden 

Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenbeschränkungen, Anlage von Blühstreifen) ausgeschlossen wer-

den.  

Girlitz, Goldammer, Grünspecht, Haussperling, Klappergrasmücke und Turmfalke 

Die Reviere von Girlitz, Goldammer, Grünspecht, Haussperling, Klappergrasmücke und Turmfalke be-

finden sich außerhalb des aktuellen Geltungsbereichs. Diese werden durch die Planungen weder direkt 

noch indirekt betroffen. Der Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten oder die Gefahr von Indivi-

duenverlusten kann somit ausgeschlossen werden. Eine erhebliche Verschlechterung der Habitatbe-

dingungen, beispielsweise in Bezug auf die Eignung als Nahrungsraum, ist durch die geplante Bebauung 

ebenfalls nicht zu erwarten.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für Girlitz, Goldammer, Grünspecht, Haussperling, Klappergrasmücke 

und Turmfalke ausgeschlossen werden.  

Artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Nahrungsgäste 

Der Planungsraum und dessen Umfeld stellt für Bluthänfling, Habicht, Mäusebussard und Mehl-

schwalbe ein häufig frequentiertes Jagd- und Nahrungsrevier dar. Durch die aktuelle Nutzung finden 

die Nahrungsgäste insgesamt gute Bedingungen mit einem angemessenen Angebot an Beutetieren. Es 

kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die festgestellten Arten nur eine lose Bindung an den 

Planungsraum aufweisen und ggf. auf Alternativflächen in der Umgebung ausweichen. Entsprechend 

geeignete Strukturen kommen im Umfeld des Planungsraums noch regelmäßig vor. Es ist mit keiner 

Beeinträchtigung der Arten zu rechnen, die eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungszustands 
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der jeweiligen lokalen Populationen bedingen könnte. Lärmemissionen sowie sonstige Störungen wäh-

rend der Bauzeiten führen meist zu vorübergehenden Beeinträchtigungen der Fauna. Die bauzeitliche 

Verdrängung ist somit in der Regel nur temporär und klingt nach Abschluss der Baumaßnahme ab. 

2.1.4 Fledermäuse 

Da alle Fledermausarten in Anhang IV der FFH-Richtlinie stehen und dementsprechend zu den nach § 7 

BNatSchG streng geschützten Tierarten zählen, müssen deren Belange bei Eingriffsplanungen gemäß 

§ 13 BNatSchG und wegen den allgemeinen Vorgaben des Artenschutzes nach § 44 BNatSchG beson-

ders berücksichtigt werden.  

2.1.4.1 Methoden  

Die Feldbestimmung und systematische Erfassung von Fledermausvorkommen mit Hilfe von Detekto-

ren wurde seit Beginn der 1980er Jahre zunehmend verbessert. Heute nimmt die Detektorarbeit in der 

Erfassung von Fledermausvorkommen eine zentrale Rolle ein. Als Grundlage dienen neben der exakten 

Beschreibung der Rufsequenzen unter bestimmten Verhaltenssituationen, die Weiterentwicklung der 

Aufnahme- und Analysetechniken sowie die methodische Weiterentwicklung der systematischen Er-

fassung und Bewertung von Fledermausvorkommen in der Landschaft. 

Im Untersuchungsbereich wurden zwei Detektorbegehungen durchgeführt (Tab. 5). Während der Be-

gehungen wurde jeder mit dem Detektor wahrnehmbare Ruf protokolliert und verortet. Als Detektor 

wurde das Modell EM 3+ (Wildlife Acoustics) eingesetzt. Die Feldbestimmung erfolgte nachfolgenden 

Kriterien:  

● Hauptfrequenz, Klang, Dauer und Pulsrate der Fledermausrufe. 

● Größe und Flugverhalten der Fledermaus. 

● Allgemeine Kriterien wie Habitat und Erscheinungszeitpunkt. 

Im Untersuchungsbereich wurden zudem Untersuchungen mittels Bat-Recorder durchgeführt (Tab. 5). 

Hierbei wurden das Modell SM4BAT der Firma Wildlife Acoustics eingesetzt. Bat-Recorder haben den 

Vorteil, dass sie die Rufe von Fledermäusen über längere Zeiträume automatisch erfassen. Hierdurch 

werden zufällige Aktivitätsschwankungen ausgeglichen. Gleichzeitig erhöht sich die Nachweiswahr-

scheinlichkeit für weniger aktive Arten und für zeitlich begrenzte Vorkommen (z. B. Transferflüge). Die 

Auswertung der Aufnahmen wurde mit Hilfe von KALEIDOSCOPE PRO 5 und SKIBA (2009) durchgeführt.  

Tab. 5: Begehungen zur Erfassung von Fledermäusen. 

 

 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 21.06.2020 Detektorbegehung

2. Begehung 17.08.2020 Detektorbegehung

BAT-Recorder 16.07. - 20.07.2020 Automatische Langzeiterfassung

BAT-Recorder 08.06. - 21.06.2021 Automatische Langzeiterfassung
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2.1.4.2 Ergebnisse  

Im Untersuchungsraum konnten durch die akustische Erfassung zehn Fledermausarten nachgewiesen 

werden (Tab. 6, 7, Abb. 5). Hierbei handelt es sich um die häufig anzutreffende und synanthrope 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Fransen-

fledermaus (Myotis nattereri), den Großen und Kleinen Abendsegler (Nyctalus noctula / N. leisleri), 

das Große Mausohr (Myotis myotis), die Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Rauhautfleder-

maus (Pipistrellus nathusii), ein „Langohr“ bestehend aus dem Schwesterkomplex Braunes und Graues 

Langohr (Plecotus auritus / P. austriacus) und eine „Bartfledermaus“ bestehend aus dem Schwester-

komplex Große und Kleine Bartfledermaus (Myotis brandtii / M. mystacinus). 

Tab. 6: Fledermausarten der Untersuchungen, deren Schutzstatus und Angaben zum derzeitigen Erhaltungszu-

stand. Angaben nach BFN (2019), BNATSCHG (2009), EIONET (2013-2018), KOCK & KUGELSCHAFTER (1996) und MEINIG 

et.al. (2020). 

 

 

Schutz   Rote Liste   Erhaltungszustand 

Trivialname Art EU D D Hessen Hessen D EU

Braunes Langohr Plecotus auritus IV §§ 3 2 + + o

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus IV §§ 3 2 + o o

Fransenfledermaus Myotis nattereri IV §§ * 2 + + +

Graues Langohr Plecotus austriacus IV §§ 1 2 o - -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii IV §§ * 2 o o o

Großer Abendsegler Nyctalus noctula IV §§ V 3 - o o

Großes Mausohr Myotis myotis II & IV §§ * 2 + o o

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus IV §§ * 2 o o o

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri IV §§ D 2 o o -

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus IV §§ * - o + o

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii IV §§ * 2 n.b. o o

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV §§ * 3 + + o

II = Art des Anhang II   IV = Art des Anhang IV; FFH-Richtlinie

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet
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Abb. 5: Fledermäuse während der Detektorbegehungen im Untersuchungsraum 2020 (Bildquelle: Hessisches Mi-

nisterium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 12/2020). 
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Tab. 7: Häufigkeit der Fledermausarten im Planungsraum im Jahr 2020 und 2021.  

 

2.1.4.3 Faunistische Bewertung 

Der Planungsraum erweist sich als Teillebensraum für Fledermäuse. Erwartungsgemäß wird das Gebiet 

von den nachgewiesenen Arten unterschiedlich genutzt. 

Jagdgebiete und Transferraum 

Für „Bartfledermaus“, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großen Abendsegler, Großes Maus-

ohr, Kleiner Abendsegler, „Langohr“, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus hat der Untersu-

chungsraum in Teilbereichen, insbesondere entlang von Grenzstrukturen, eine Bedeutung als Jagd- 

und Nahrungsraum (Tab. 7). Der Verlust von Leitstrukturen bzw. kleinere Änderungen im Umfeld wer-

den von der Zwergfledermaus üblicherweise schnell kompensiert. Die Zwergfledermaus, die regelmä-

ßig in besiedelten Bereichen angetroffen wird, gilt als sehr anpassungsfähig. Ähnliches gilt für „Bartfle-

dermaus“, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Kleinen Abendsegler, „Lang-

ohr“ und Rauhautfledermaus. 

Der Große Abendsegler jagt üblicherweise in sehr großen Höhen, oft über den Baumkronen oder auch 

Gebäuden. Eine engere Bindung an den Geltungsbereich ist daher nicht ableitbar. Eine erhebliche Be-

einträchtigung ist ebenfalls nicht zu erwarten. 

Die Mückenfledermaus konnte nur durch Einzelkontakt während der Langzeiterfassung 2022 nachge-

wiesen werden. Hieraus lassen sich keine klaren Aussagen ableiten. Aufgrund der geringen Nachweis-

häufigkeit weist sie vermutlich keine engere Bindung an den Geltungsbereich auf.  

Regelmäßig frequentierte Transferrouten zwischen verschiedenen Quartieren, verschiedenen Jagd-

räumen oder Quartier und Jagdraum konnten nicht nachgewiesen werden. 

Detektor Bat-Recorder (16. - 20.07.20 und 08. - 21.06.21)

Trivialname Art 21.06.20 17.08.20 Rekorder 1 Rekorder 2 

"Bartfledermaus" ** Myotis brandtii / 

M. mystacinus

- - I II

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus - - II I

Fransenfledermaus Myotis nattereri - - I II

Großer Abendsegler Nyctalus noctula II III I III

Großes Mausohr Myotis myotis I - - II

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri I - I III

"Langohr" ** Plecotus auritus / 

P. austriacus

- - - II

Mückenfledermaus Pipistrellus 

pygmaeus

- - - I

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii I - - III

Zwergfledermaus Pipistrellus 

pipistrellus

II III III IV

** = nicht näher differenzierte Schwesternart

Häufigkeit

I = Einzelfund   II = selten   III = häufig   IV = sehr häufig
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Tab. 8: Quartierpräferenzen der Fledermausarten. Angaben nach DIETZ et al. (2007) & SKIBA (2009). 

 

Winterquartiere/Sommerquartiere/Wochenstuben 

„Bartfledermaus“, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Großes Mausohr, 

Kleiner Abendsegler, „Langohr“, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus 

Aufgrund der artspezifischen Quartierpräferenzen und der vorherrschenden Habitatstrukturen im Gel-

tungsbereich sind Quartiere von „Bartfledermaus“, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, 

Trivialname Art Sommerquartier Wochenstube Winterquartier

Braunes Langohr Plecotus 

auritus

Baumhöhlen, 

Fledermauskästen, 

Gebäude

wie Sommerquartier Kälteunempfindlich; in 

Kellern, Felshöhlen, 

Gesteinsspalten, 

Stollen, Gebäude-

spalten und Geröll

Breitflügelfledermaus Eptesicus 

serotinus

Giebelbereich von 

Gebäuden, Schlössern, 

Kirchen, in Gebäude-

spalten und hinter 

Fensterläden

wie Sommerquartier vorwiegend in 

Gebäuden, aber auch 

Baum- und Felshöhlen, 

Gesteinsspalten, 

Stollen und Geröll

Fransenfledermaus Myotis 

nattereri

Baumhöhlen, 

Fledermauskästen, 

Gebäude

wie Sommerquartier Höhlen, Stollen, Bunker, 

Keller

Graues Langohr Plecotus 

austriacus

Gebäude; oft in 

Dachstühlen, auch 

hinter Außenverklei-

dungen von Fenstern 

o.ä.

Gebäude, meist 

Dachstühle

Höhlen, Keller, Stollen 

oder Felsspalten oft 

nahe Eingang. Auch 

Dachräume der SQ

Große Bartfledermaus Myotis 

brandtii

Baumhöhlen, unter 

Dächern

Dachgestühl, hinter 

Fassaden, Fenster-

läden, Gebäudespalten 

waldnaher Gebäude

Höhlen und Stollen

Großer Abendsegler Nyctalus 

noctula

meist Baumhöhlen und 

Fledermauskästen

wie Sommerquartier Baumhöhlen (fast nie 

in Hessen)

Großes Mausohr Myotis myotis Dachböden, Kirchen, 

Höhlen, Brücken

wie Sommerquartier Höhlen, Stollen, Keller

Kleine Bartfledermaus Myotis 

mystacinus

Baumhöhlen, 

Fledermauskästen, 

Gebäude

Gebäude (Dachgestühl 

und Spalten)

Höhlen und Stollen

Kleiner Abendsegler Nyctalus 

leisleri

meist Baumhöhlen, 

Fledermauskästen und 

selten an Gebäuden

wie Sommerquartier Baumhöhlen oder 

Hohlräume von 

Gebäuden

Mückenfledermaus Pipistrellus 

pygmaeus

Gebäude (Spalten, 

Ritze, hinter Fassaden), 

Bäume (Ritzen und 

hinter Borke)

Gebäude (Spalten, 

Ritze, hinter Fassaden)

Stollen, Höhlen, 

Gebäude (Spalten, 

Ritze, hinter Fassaden)

Rauhautfledermaus Pipistrellus 

nathusii

Baumhöhlen, Spalten, 

Fledermauskästen; 

seltener in Gebäuden

wie Sommerquartier Spalten von Felsen und 

Gebäuden, Holzstapel, 

selten in Baum- und 

Felshöhlen

Zwergfledermaus Pipistrellus 

pipistrellus

Gebäude (Spalten, 

Ritze, hinter Fassaden), 

Bäume (Ritzen und 

hinter Borke)

Gebäude (Spalten, 

Ritze, hinter Fassaden)

Stollen, Höhlen, 

Gebäude (Spalten, 

Ritze, hinter Fassaden)



Artenschutzrechtliche Konfliktanalyse – FNP Änd. „Haaracker/Im Himberg“; 2 Artenschutzrechtliche  
Fernwald-Annerod Prüfung 

23 

Großem Abendsegler, Großem Mausohr, Kleinem Abendsegler, „Langohr“, Mückenfledermaus, Rau-

hautfledermaus und Zwergfledermaus auszuschließen. Es kommen weder Gebäude noch geeignete 

Bäume vor (Tab. 7, 8).  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für „Bartfledermaus“, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Gro-

ßer Abendsegler, Großes Mausohr, Kleiner Abendsegler, „Langohr“, Mückenfledermaus, Rauhautfle-

dermaus und Zwergfledermaus ausgeschlossen werden.  

2.1.5 Haselmaus 

Die Haselmaus gehört zu den streng geschützten Arten laut Anhang IV der Flora-Fauna-Habitat-Richt-

linie [92/43/EWG]. Zum Auffinden von Lebensräumen wurden die vorhandenen Gehölzbereiche auf 

das Vorkommen untersucht. 

2.1.5.1 Methode 

Zur Kartierung der Haselmaus wurden an besonders vielversprechenden Standorten mit einem ausrei-

chenden Angebot von Gehölzen sogenannte Nesting-Tubes ausgebracht (Abb. 6, 7).  

Hierbei handelt es sich um ca. 25 cm lange Röhren, die an einer Seite verschlossen sind. Haselmäuse 

und andere Bilche nutzen diese gerne als Zwischenquartiere und legen dort kleine Nester an. Da Ha-

selmäuse tagsüber schlafen, können die Tiere durch eine Kontrolle am Tage leicht erfasst werden. Die 

Haselmaus wurde von März bis September 2020 untersucht (Tab. 9). Die Standorte an denen die 

Nesting-Tubes installiert wurden, zeigt Abbildung 7. 

Tab. 9: Begehungen zur Erfassung von Haselmäusen. 

 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 28.03.2020 Übersichtsbegehung, Ausbringen von Nesting-Tubes

2. Begehung 16.04.2020 Kontrolle der Nesting-Tubes

3. Begehung 08.05.2020 Kontrolle der Nesting-Tubes

4. Begehung 29.05.2020 Kontrolle der Nesting-Tubes

5. Begehung 14.07.2020 Kontrolle der Nesting-Tubes

6. Begehung 11.08.2020 Kontrolle der Nesting-Tubes

7. Begehung 30.09.2020 Kontrolle der Nesting-Tubes
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Abb. 6: Nesting-Tube (Beispiel).  

2.1.5.2 Ergebnisse 

Im Rahmen der Erfassungen konnte im Untersuchungsraum ein Nest aus Blättern in einem der ange-

brachten Nesting Tubes gefunden werden (Abb. 7). Dies deutet auf die Anwesenheit von Haselmäusen 

hin. Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) gehört zu den streng geschützten FFH-Anhang IV Arten 

(Tab. 10). Ein Vorkommen der Haselmaus ist aufgrund der potentiellen Habitateignung in der gesam-

ten Gehölzstruktur um den Geltungsbereich wahrscheinlich. 

Tab. 10: Bilche der Untersuchungen mit Schutzstatus und Angaben zum derzeitigen Erhaltungszustand. Angaben 

nach BFN (2019), BNATSCHG (2009), EIONET (2013-2018), KOCK & KUGELSCHAFTER (1996) und MEINIG et.al. (2020). 

 

Schutz Rote Liste Erhaltungszustand

Trivialname Art EU D D Hessen Hessen D EU

Haselmaus Muscardinus avellanarius IV §§ G D o o o

II = Art des Anhang II   IV = Art des Anhang IV; FFH-Richtlinie

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet
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Abb. 7: Nesting-Tubes im Geltungsbereich 2020 (Bildquelle: Hess. Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 12/2020). 
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2.1.5.3 Faunistische Bewertung 

Die Haselmaus wurde innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt. Dementsprechend sind arten-

schutzrechtliche Konflikte möglich. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für die Haselmaus bei Einhaltung von Vermeidungs- und vorlaufenden 

Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenbeschränkungen, Rodungsbeschränkung, Ersatzpflanzungen, 

Anbringung von Haselmauskästen) ausgeschlossen werden.  

Info zur Ökologie 

Adulte Haselmäuse sind sehr ortstreu und besetzen feste Streifgebiete. In den meisten Lebensräu-

men kommen sie natürlicherweise nur in geringen Dichten (1-2 adulte Tiere / ha) vor. Die Hasel-

maus ist zudem physiologisch darauf angewiesen, im Herbst ausreichend große Fettreserven anzu-

legen, um den Winter zu überstehen. Hierfür sind energiereiche Nahrungsquellen, wie beispiels-

weise auch die Haselnuss besonders geeignet.  

2.1.6. Reptilien  

Viele der heimischen Reptilien sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind alle 

Reptilienarten nach BArtSchV bzw. auf europäischer Ebene durch Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie [92/43/EWG] gesetzlich geschützt. 

2.1.6.1 Methoden  

Zur Kartierung der Reptilien wurden besonders sonnenexponierte Stellen von März bis September 

2020 untersucht (Tab. 11). Ein Schwerpunkt der Begehungen liegt besonders in den Übergangsberei-

chen, die an Gehölze oder ähnliche Strukturen anschließen und die als Verstecke dienen könnten. Ei-

nerseits findet sich dort eine große Anzahl potentiell guter Unterschlupfmöglichkeiten für Reptilien 

und andererseits nutzen die wechselwarmen Tiere vegetationsarme Flächen zum Sonnenbaden. Die 

Begehungen erfolgten an mehreren Tagen zu verschiedenen Uhrzeiten bei jeweils gutem Wetter. Da-

mit können aktivitätsbedingte Unterschiede der Tiere ausgeglichen werden. 

Zur Erhöhung der Nachweiswahrscheinlichkeit wurden Reptilienquadrate (ca. 80 x 80 cm) aus Dach-

pappe eingesetzt (Abb. 8). Diese erwärmen sich besonders schnell und bieten den wechselwarmen 

Tieren besonders gute Bedingungen. Durch die steinähnliche Oberfläche werden diese zudem beson-

ders gerne angenommen. Die Standorte, an denen die Reptilienquadrate platziert wurden, zeigt Ab-

bildung 9.  
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Abb. 8: Reptilienquadrat als künstliches Habitatelement (Beispiel). 

Tab. 11: Begehungen zur Erfassung der Reptilien.  

 

2.1.6.2 Ergebnisse  

Im Rahmen der Erfassungen konnte im Untersuchungsraum das Vorkommen der streng geschützten 

Zauneidechse (Lacerta agilis) nachgewiesen werden (Tab. 12, Abb. 9). Die Zauneidechse stellt zudem 

eine Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie dar.  

Tab. 12: Reptilien der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus. Angaben nach AGAR & FENA 

(2010), BFN (2019), BNATSCHG (2009), EIONET (2013-2018) und RLG (2020)  

 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 28.03.2020 Übersichtsbegehung, Ausbringen von Reptilienquadraten

2. Begehung 16.04.2020 Kontrolle der Reptilienquadrate

3. Begehung 08.05.2020 Kontrolle der Reptilienquadrate

4. Begehung 29.05.2020 Kontrolle der Reptilienquadrate

5. Begehung 14.07.2020 Kontrolle der Reptilienquadrate

6. Begehung 09.09.2020 Kontrolle der Reptilienquadrate

Schutz   Rote Liste   Erhaltungszustand 

Trivialname Art EU D D Hessen Hessen D EU

Zauneidechse Lacerta agilis - IV §§ V * o o o

Verantwortung: (!) = besondere Verantwortung für hochgradig isolierte Vorposten

II = Art des Anhang II   IV = Art des Anhang IV; FFH- Richtlinie

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

Verant-

wortung
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Abb. 9: Reptilien im Untersuchungsraum 2020 (Bildquelle: Hess. Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 12/2020). 
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2.1.6.3 Faunistische Bewertung 

Die Zauneidechse wurde direkt angrenzend an den Geltungsbereich festgestellt. Artenschutzrechtliche 

Konflikte sind somit möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für die Zauneidechse bei Einhaltung von Vermeidungs- und vorlaufen-

den Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Herstellung eines Ausgleichshabitats, Umsiedlung und Bauzeitenbe-

schränkungen) ausgeschlossen werden. 

2.1.7 Maculinea-Arten 

Viele der heimischen Tagfalter sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind sehr 

viele Tagfalter auf nationaler (BArtSchV) sowie teils auf internationaler Ebene (Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie [92/43/EWG] der Europäischen Union) geschützt. 

2.1.7.1 Methode 

Zur Bestandserfassung der Maculinea-Arten wurde der Planungsraum zur Flugzeit begangen (Tab. 13). 

Hierzu wurde die Vegetation im gesamten Untersuchungsbereich kontrolliert. Die Begehung erfolgte 

zur Flugzeit der Falter bei gutem Wetter.  

Im Rahmen der Schwerpunkterfassung von Maculinea-Arten wurde neben der Erfassung von ggf. akti-

ven Faltern auch überprüft, ob die Falter zur Eiablage kommen. Ergänzend zur Kontrolle auf das Vor-

kommen von Maculinea-Arten wurde das Untersuchungsgebiet auf das Vorkommen des Großen Wie-

senknopfs abgesucht.  

Tab. 13: Begehungen zur Erfassung von Maculinea-Arten.  

 

2.1.7.2 Ergebnisse und faunistische Bewertung  

Im Untersuchungsgebiet konnte der Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) nachgewiesen wer-

den. Dieser trat zur Flugzeit der Maculinea-Arten nicht blühend auf (Abb. 10). Trotz intensiver Nach-

suche konnten keine Maculinea-Arten (M. nausithous, M. teleius) festgestellt werden. Dementspre-

chend sind artenschutzrechtliche Konflikte nicht möglich. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

 

 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 14.07.2020 Absuchen des Plangebiets 

2. Begehung 27.07.2020 Absuchen des Plangebiets 
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Abb. 10: Großer Wiesenknopf im Untersuchungsraum 2020 (Bildquelle: Hess. Ministerium für Umwelt, Klima-

schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 12/2020).  
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Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen besteht kein Erfordernis der 

Zulassung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. 
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2.2 Fazit 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 15.09.2020 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss 

zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes „Haaracker / Himberg“ für den 1. Bauabschnitt so-

wie zur Änderung des Flächennutzungsplanes für den gesamten Bereich der perspektivischen Gebiets-

entwicklung gefasst. Der Bericht bezieht sich auf den Vorentwurf mit Stand vom 29.07.2021. Die vor-

liegende Konfliktanalyse beschreibt zum einen die vorhandene Fauna und bewertet, ob durch das Vor-

haben artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Arten betroffen werden können. Hierbei ist sicher-

zustellen, dass durch zukünftige Maßnahmen keine Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG eintre-

ten. Der Bericht liefert Aussagen zur angetroffenen Fauna, deren artenschutzrechtlichem Status und 

hebt wichtige Strukturelemente im Planungsraum hervor. Im Zuge des Bebauungsplanes „Haaracker / 

Im Himberg“ 1. Bauabschnitt wurde eine systematische Erfassung und Bewertung der Fauna durchge-

führt. Quantifizierende Aussagen zu notwendigen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen der in 

diesem Zuge betroffenen Arten sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu entnehmen (Vgl. 

PLAN Ö 2022).  

Das Planziel der Flächennutzungsplan-Änderung ist die Darstellung von „Gewerblichen Bauflächen“ 

und „Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ sowie die 

symbolhafte Darstellung einer Fläche für das geplante Blockheizkraftwerk zulasten der bisherigen Dar-

stellung von Flächen für die Landwirtschaft. Als Resultat der Vorauswahl weist das Plangebiet unter 

Berücksichtigung der räumlichen Lage und der Habitatausstattung Qualitäten als Lebensraum für Vö-

gel, Fledermäuse, Haselmäuse, Reptilien und Maculinea-Arten auf. Infolgedessen ergibt sich das Erfor-

dernis der Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange gemäß Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG). 

 

Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen besteht kein Erfordernis der 

Zulassung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. 
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